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RENTEN

Eine einzelwirtschaftliche Analyse 
der gesetzlichen Rentenversicherung
Siegfried Franz Franke, Dortmund

Angesichts der relativ hohen Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung stellt sich der einzelne Ver
sicherungspflichtige häufig die Frage, in welchem Verhältnis eigentlich die zu erwartenden Leistungen zu 
seinen gezahlten Beiträgen stehen. Diese schlichte mikroökonomische Aquivalenzbetrachtung ist zwar 
makroökonomisch nicht möglich. Für einen Nichtpflichtversicherten ist sie jedoch durchaus relevant, 
wenn er abzuwägen hat, ob sich für ihn der Beitritt zur gesetzlichen Rentenversicherung im Vergleich zu 
alternativen Versorgungsmöglichkeiten lohnt. Wie schneidet also die gesetzliche Rentenversicherung in 
einer einzelwirtschaftlichen Analyse ab?

Die gesetzliche Rentenversicherung soll drei we
sentliche Grundsätze vereinen, nämlich das Soli- 

dai-itäts- und das Äquivalenzprinzip sowie das Prinzip 
des sozialen Ausgleichs, was den zwangsweisen Zu
sammenschluß der Versicherten voraussetzt'. Die ma
kroökonomische Analyse zeigt, daß alle sozialen Lei
stungen einer Periode vom realen Sozialprodukt der
selben Periode getragen werden müssen (sogenann
te Mackenroth-These), d. h. daß die Leistungen der 
Rentenversicherung einer jeden Periode durch den 
Konsumverzicht der Erwerbstätigen finanziert werden 
müssen. Daraus folgt, daß gesamtwirtschaftlich keine 
Äquivalenz von Beitragsleistungen und Rentenleistun
gen in dem Sinne möglich ist, daß die Rentner Leistun
gen erhalten, die versicherungsmathematisch dem Ka
pitalwert ihrer Beiträge entsprechen^. Die Versiche
rungspflichtigen erwerben lediglich Rechtsansprüche, 
die darauf abzielen, daß ihr (Renten-)Anteil am Sozial
produkt der Relation ihrer früheren Beitragszahlungen 
zum früheren Sozialprodukt entspricht®. In welchem 
Umfange diese Ansprüche materiell eingelöst werden, 
hängt von der Höhe des realen Sozialprodukts ab. Da
mit wird der Hintergrund des sogenannten ,,Generatio
nenvertrags“  deutlich, den die Rentenversicherung im 
Kern beinhaltet.

Dr. rer. poi. Siegfried Franz Frani<e, 38, ist wis- 
senschaftiicfier Assistent am Lehrstuhi für Wirt- 
sctiaftspolitil<, insbesondere f\/lari<t- und Wettbe
werbsordnung, der Universität Dortmund.
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Wenn auch makroökonomisch eine schlichte Äquiva
lenzbetrachtung nicht möglich ist, so rückt sie mikro
ökonomisch freilich in den Mittelpunkt der Überlegungn 
des einzelnen, wenn er fragt, ob der Schutz der Renten
versicherung für ihn und seine Familie im Alter, bei In
validität oder Tod ausreichend ist. Das führt zur Überle
gung, in welchem Verhältnis die gezahlten und die noch 
zu zahlenden Beiträge zu den zu erwartenden Leistun
gen stehen und welches Verhältnis bei einer alternati
ven Verwendung der Pflichtbeiträge zu Vorsorgezwek- 
ken zu erzielen wäre. So wird ein Mc/vipflichtversicher- 
ter abwägen, ob er der gesetzlichen Rentenversiche
rung freiwillig beitreten oder andere Möglichkeiten der 
Vorsorge nutzen soll; auch eine etwaige freiwillige Hö
herversicherung wird unter diesen Gesichtspunkten 
betrachtet werden'*.

Im folgenden soll daher ein Modell entworfen werden, 
um möglichst fundiert eine mikroökonomisch orientierte 
Analyse von Zahlungen an die und von Leistungen von 
der gesetzlichen Rentenversicherung durchführen zu 
können. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung 
wird auch eine Aussage darüber ermöglichen, inwie
weit das Solidaritätsprinzip und der Grundsatz des so
zialen Ausgleichs verwirklicht sind.

' Vgl. Helmut W i n t e r s t e i n ;  Das System der Sozialen Sicherung 
in der Bundesrepublik Deutschland, München 1980, 8 . 18.

 ̂ Vgl. Heinz L a m p e r t : Entw icklungstendenzen und zentrale Pro
bleme In der Altersrentenversicherung, Köln 1980, S. 18. Vgl. auch Ger
hard W. B r ü c k :  A llgemeine Sozialpolitik, Köln 1976, S. 42.

 ̂ Vgl. Heinz L a m p o r t ,  a. a. O., S. 18.

■' Das ist z. B. dann der Fall, wenn der Verdienst eines Arbeitnehmers 
erheblich über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, weil seine R ente  
aufgrund der Pflichtbeiträge dann nur einen Bruchteil seines letzten 
E inkommens ausmachen kann.
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Das Untersuchungsmodell stützt sich soweit wie 
möglich auf konkrete Daten. Zur Erfassung der Einkom
men unselbständig beschäftigter Steuerpflichtiger ist 
vom Verfasser ein „em pirisches Modell“ entwickelt 
worden, um insbesondere die langfristige Wirkung der 
Einkommensbesteuerung untersuchen zu können®. Es 
erfaßt die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz, umgreift den Zeitraum von 1951 
bis 1976 und bedient sich des analytischen Mittels der 
Bildung sogenannter typischer Arbeitnehmer^.

Aufgrund dieses Modells sind für Arbeiter und Ange
stellte (ohne Hochschulausbildung) der ausgewählten 
Wirtschaftszweige die Bruttoeinkommen von ihrem 18. 
Lebensjahr an (=  1951) von Jahr zu Jahr ermittelt wor
den. Für Angestellte mit Hochschulausbildung wurden 
die Einkommen von ihrem 27. Lebensjahr an (=  1960; 
Jahr des durchschnittlichen Berufseintrittsalters) erho
ben^. Zum Zwecke weiterer Untersuchungen® ist der 
Zeitraum der Erhebung inzwischen bis 1980 ausge
dehnt worden. Insgesamt sind damit für über 500 typi
sche Arbeitnehmer die jeweils jährlichen Einkommens
ströme von ihrem 18. Lebensjahr (=  1951) bis zu ihrem 
47. Lebensjahr (=  1980), d. h. über einen Zeitraum von

 ̂ Vgl. S iegfried F. F r a n l< e : Löline und Gehälter in langfristiger 
Sicht und ihre Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Eine em piri
sche Analyse für die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1979.

® Die Bildung dieser Typen umfaßte drei Elemente, nämlich erstens 
den Familienstand, zweitens die Ausbildung und den Karriereverlauf 
(qualifizierter Facharbeiter, angelernter Arbeiter, Hilfsarbeiter; Ange
stellte m it e infacher Bürotätigkeit, Sachbearbeiter, Abteilungsleiter, le i
tende Angestellte mit Hochschulausbildung) und drittens neun (bei den 
Arbeitern) und elf (bei- den Angestellten) repräsentativ ausgewählte 
W irtschaftszweige, in denen diese Arbeitnehm er tätig sind. Ausgewählt 
wurden: 1. Steinkohlenbergbau; 2. Energiewirtschaft/W asserversor
gung; 3. Elektrotechnische Industrie; 4. Eisen-, S tahl-, B lech- und Me
tallwarengewerbe; 5. M ineralölverarbeitung; 6. Chemische Industrie; 
7. Holzverarbeitende Industrie; 8. Druckereigewerbe; 9. Textilindustrie; 
10. Einzelhandel; 11. Kredit- und sonstige Finanzierungsinstitute. Zur 
Konstruktion des ,.empirischen Modells“  im einzelnen vgl. Siegfried
F. F r a n k e :  Löhne und G e h ä lte r. . .  , a. a. O., insbes. Teil II, S. 31 - 
82.

genau 30 Jahren, erfaßt worden. Für sie kann man an
hand der jeweils gültigen Beitragssätze zur gesetzli
chen Rentenversicherung die jährlichen Pflichtbeiträge 
(gegebenenfalls nur bis zur Höhe der Beitragsbemes
sungsgrenze) berechnen. Dabei wurde der volle Bei
tragssatz, d. h. einschließlich des Arbeitgeberanteils, 
zugrunde gelegt, da er faktisch als Bruttolohnbestand
teil zu werten ist®.

Aus der Menge der Fälle sind sechs repräsentative 
Arbeitnehmertypen für die vorliegende Untersuchung 
ausgewählt worden'®, die alle aus den Erhebungen für 
Nordrhein-Westfalen stam m en".

Annahmen

Um die erworbenen Ansprüche an die Rentenversi
cherung und die gezahlten Beiträge gegenüberstellen 
zu können, sind noch einige weitere Annahmen nötig, 
die kurz zu nennen sind:

□  Es werden grundsätzlich drei Rentenfälle unter
schieden, und zwar Erwerbsunfähigkeitsrente (Fall I), 
Hinterbliebenenrente (Fall II) und Altersruhegeld (Fall 
III). Für Fall I und II soll die Rente ab 1 .1 .1981 , für Fall 
III ab 1 .1 .1997  (Vollendung des 63. Lebensjahres) ge
zahlt werden.

^ Zu einer detaillierteren Beschreibung des Modells, der erhobenen 
Daten und der Hauptergebnisse vgl, auch Siegfried F. F r a n k e :  Ver
teilungswirkungen der E inkom m ensteuer in langfristiger Sicht, in: 
W IRTSCHAFTSDIENST, 59, Jg. (1979), H, 9, S, 435-442,

® Vgl. Siegfried F, F r a n k e :  Theorie und Praxis der indirekten Pro
gression (erscheint in Kürze).

® Vgl. Helmut W i n t e r s t e i n , a. a. O., S. 54.

Zu den Arbeitnehmertypen vgl, Tabelle 1.

"  Für Rheinland-Pfalz würden sich ganz ähnliche Ergebnisse zeigen. 
Die Auswahl erfolgte im übrigen nach dem Kriterium des jeweils gering
sten und des höchsten Einkommens für Arbeiter und Angestellte (mit 
und ohne Studium),
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□  Es wird unterstellt, daß Kinder bei der Höhe der Ren
te nicht mehr berücksichtigt werden^^.

□  Die Ehefrauen haben spätestens 1980 ihr 45. Le
bensjahr vollendet, so daß für sie im Falle II die soge
nannte ,,große Witwenrente“ (=  60 % der Enwerbsun- 
fähigkeitsrente, gegenwärtige Regelung; Variante (1))

Der Kinderzuschuß beträgt zur Zeit 152,90 DM monatlich (=  1834,80 
DIVI jährlich) und unterliegt keiner automatischen Anpassung. Er kann 
nach der Zahl der K inder und der Zahl in Betracht kom m ender Jahre zu 
den in Tabelle 2 ausgewiesenen Renten (Absolutbeträge) addiert w er
den. Beim Vergleich der Kapitalwerte der Beiträge und der Renten er
geben sich dann geringe Änderungen zugunsten des Rentenbeziehers 
(vgl. Tabelle 3). Es w ird überlegt, den Kinderzuschuß m ittelfristig als 
versicherungsfrem de Leistung aus der Rentenversicherung zu nehmen 
und ihn in die K indergeldregelung zu integrieren.

Rentenanpassungsbericht 1980, Bundestagsdrucksache 8/3845, 
S, 5-99, insbes. S. 29.

Daß der Beitragssatz solange konstant bleiben soll, klingt unwahr
scheinlich. Der Rentenanpassungsbericht 1980 sieht freilich bei 
6 % iger jährlicher Lohnsteigerung erst ab 1993 bei schlechtem Be
schäftigungsstand eine Beitragserhöhung von 0,7 % vor (vgl. Renten
anpassungsbericht 1980, a. a. O., S. 26).

Bei langfristiger Kapitalanlage ist eine Verzinsung von 7 % bis 8 % 
anzunehmen (vgl. dazu Siegfried F. F r a n k e :  Löhne und Gehälter 
. . . , a. a. O., S. 102). Dieser Zins ist jedoch zu hoch, wenn die Anlage 
entsprechender Beträge nicht nur einen Betrag für das A lter sichern, 
sondern auch die Risiken eines frühzeitigen Todes und einer Enwerbs- 
unfähigkeit abdecken soll. Der Z inssatz von 4,5 % ist aus vergangen
heitsbezogenen Renditen einer repräsentativen Auswahl von privaten 
Lebensversicherungen berechnet worden (vgl. „C ap ita l. Das deutsche 
W irtschaftsm agazin“ , Heft 7, Juli 1976, S. 52 f; und Heft 10, Oktober 
1979, S. 52). Bei der Abzinsung der Renten sind die Risiken der Er
werbsunfähigkeit und des Todes nicht mehr gegeben. Man müßte zu 
Vergleichszwecken deshalb den Zins für eine längerfristige Anlage 
wählen. Um Manipulationsvonfl/ürfen zu begegnen, w ird daher mit den 
genannten Zinssätzen von 4,5 % , 6 % und 8 % gerechneL

in Frage kommt. Bei Variante (2) wird ein Satz von 75 % 
angenommen (angestrebte Regelung).

□  Aus Gründen der Einfachheit wird für alle Rentenbe
zieher als Sterbejahr das Jahr 2010 angenommen. Für 
die Rentenbezieher nach Fall I und II wird alternativ 
noch ein Sterbealter von 65 (Männer) bzw. mindestens 
63 Jahren (Frauen), das entspricht dem Jahr 1998, un
terstellt.

□  Die jährliche Steigerungsrate der Bruttoeinkommen 
für den Fall III wird mit 6 % angenommen. Die zur Be
rechnung der Rente benötigten Größen des durch
schnittlichen Bruttojahresverdienstes aller Versicher
ten und der allgemeinen Bemessungsgrundlage wur
den auf der Basis des Rentenanpassungsberichtes 
1980 berechnet^®. Die Steigerungsrate der Renten wird 
bis 1984 ebenfalls mit 6 %, von 1985 an mit jährlich 5 % 
angenommen. Außerdem wird der ab 1.1.1981 gelten
de Beitragssatz von 18,5 % bis 1996 konstant gehal- 
te n '^

□  Zu Vergleichszwecken werden die Kapitalwerte der 
Zahlungen an die Rentenversicherung und der Renten
zahlungen in den Fällen I und II auf den 31. 12. 1980/ 
1. 1. 1981 und im Falle III auf den 31. 12. 1996/1. 1. 
1997 bezogen.

□  Für die Gegenüberstellung der Kapitalwerte werden 
folgende Zinssätze gewählt: für die Aufzinsung der Bei
träge an die Rentenversicherung 4,5 % und für die Ab
zinsung der Renten alternativ 4,5 %, 6 % und 8 %'®.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG HAMBURG

Christian Wilhelms

MARKT UND MARKETING IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
- Exportieltfaden für Entwicklungsländer -

Großoktav, 203 Seiten, 1980, Preis brosch. DM 42,-

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H

ISBN 3-87895-186-8
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Tabelle 1

Bruttoeinkommen und Rentenversicherungs
beiträge 1951 - 1980 bzw. 1951 -1996

Arbeit- Bruttoein
nehm er- kommen^ 

typ ’ 1951-1980
bzw. 1951-96

Bruttoein
kommen^ 
1980 bzw. 

1996

Rentenversicherungsbei
träge 1951-1980 bzw. 

1951-1996

absolut aufgezinst
(4,5%)

A

B

C

D

E

F

292729
945131

491297
1443938

269508
930264

695655
2245046

589760
1934105

1085868
4320744

23974
60902

35007
88930

24281
61682

56936
144637

49401
125496

118873
301979

47882
168573

79434
255673

44473
166712

95890
346972

88086
336662

88752
339834

74707
320732

127675
505933

67795
308929

149109
654778

126806
605901

127616
611312

DM. Beim ab 1997 zu zahlenden normalen Altersruhe
geld (III) ergeben sich bis zum Jahre 2010 noch Ren
tensummen von 1 087 096 DM (absolut) bzw. 766 670 
DM, 689 324 DM und 602 586 DM (abgezinst). Die Jah
resrente 1997 beträgt 55 468 DM.

Die Höhe der ersten Rentenzahlung im Jahre 1981 
(Fall I; Fall II) bzw. 1997 (Fall III) läßt sich in Prozent 
des letzten Jahreseinkommens ausdrücken, wenn man

Tabelle 2 
Geschätzte Renten 

1981 -1998 bzw. 1981 -2010 sowie 1997-2010

Arbeit- Ren- Renten
nehm er- tenfaii’ summe^ 

typ

Rente 
1981

1981- (Fall iu .  II) 
1998/2010

Rentensummen abgezinst 
(1 .1 .1 9 8 1 :F a ll lu n d ll 

1 .1 .1 9 9 7 : Fall III)

'A  =  H ilfsarbeiter in der holzverarb. Industrie; B =  qual. Facharbeiter 
im Druckereigewerbe; C =  Angestellter der untersten Leistungsgruppe 
in der holzverarb. Industrie; D =  höherer Sachbearbeiter in der Ener
giew irtschaft/W asserversorgung; E = ,Abteilungsle iter (m it Studium) im 
Einzelhandel; F =  höherer leitender Angestellter (mit Studium) im 
Druckereigewerbe (alle Nordrhein-Westfalen).

^Die erste Zeile jedes Arbeitnehmertyps ist auf 1980, die zweite Zeile 
auf 1996 bezogen.

Ergebnisse

Tabelle 1 gibt die Höhe der Bruttoeinkommen und der 
Sozialversicherungsbeiträge der ausgewählten Arbeit
nehmer wieder. So verdiente ein qualifizierter Fachar
beiter im Druckereigewerbe Nordrhein-Westfalens 
(Typ B) im Zeitraum 1951 bis 1980 brutto 491 297 DM, 
und bis zum Jahre 1996 wird er 1 443 938 DM verdie
nen. Sein Bruttoeinkommen beträgt im Jahre 1980 
35 007 DM und im Jahre 1996 88 930 DM. Von 1951 
bis 1980 zahlte er 79 434 DM (absolut) bzw. 127 675 
DM (aufgezinst) an Beiträgen. Bis zum Jahre 1996 stei
gen diese Summen auf 255 673 DM (absolut) und 
505 933 DM (aufgezinst).

Tabelle 2 weist die Höhe der Renten für die ausge
wählten sechs Arbeitnehmertypen und die gewählten 
vier Rentenvarianten aus. Für den Typ B ergibt sich 
z. B.: Bei einer ab 1.1 .1981 zu zahlenden Enwerbsun- 
fähigkeitsrente (I) erhält er insgesamt, wenn er 1998 
stirbt, 523 840 DM (absolut), stirbt er erst im Jahre 
2010, so summieren sich die jährlichen Rentenzahlun
gen auf 1 238 605 DM (absolut). Das entspricht (mit 
4,5 %, 6 %, 8 %) abgezinsten Summen von 333 804 
DM, 291 695 DM, 246 432 DM (1981 bis 1997) bzw. 
573 539 DM, 460 840 DM, 353 878 DM (1981 bis 
2010). Seine Jahresrente im Jahre 1981 beträgt 18 136

WIRTSCHAFTSDIENST 1981/V

(Fall 1 u. II) 
und 1997- 

2010 
(Fall III)

Rente 
1997 

(Fall III)
4,5% 6% 8%

1
292854
692447 10139

186614
320639

163073
257634

137768
197837

11(1)
175701
415442 6083

111961
192371

97838
154571

82656
118695

A
11(2)

219643
519335 7604

139962
240480

122306
193226

103328
148378

III 650575 33195 458816 412528 360619

1 523840
1238605 18136

333804
573539

291695
460840

246432
353878

B
11(1)

314316
743189 10882

200282
344123

175017
276504

147859
212327

11(2)
392879
928953 13602

250353
430154

218771
345630

184824
265409

. III 1087096 55468 766670 689324 602586

1
283727
670866 9823

180798
310646

157990
249605

133475
191671

C 11(1)
170243
402520 5894 108479

186388
94794

149763
80085

115003

11(2)
212788
503133 7367

135599
232985

118493
187204

100106
143753

III 640580 32685 451767 406190 355079

1
582707

1377792 20174 371316
637990

324475
512627

274125
393645

D
11(1)

349612
826648 12104

222790
382794

194685
307576

164475
236187

11(2)
437044

1033378 15131
278487
478493

243356
384470

205594
295234

III 1316166 67156 928221 834577 729561

1
515436

1218733 17845
328449
564337

287016
453447

242479
348201

E
11(1)

309260
731238 10707

197069
338602

172210
272078

145487
208921

11(2)
386583

13384
246337 215262 181859

914064 423253 340085 261151
III 1204119 61439 849200 763528 667453

1
517832

1224399 17928
329976
566961

288350
455555

243606
349820

11(1)
310703
734651 10757

197986
340177

173010
273333

146164
209892

F
11(2)

388377
918303 13446

247482
425221

216263
341666

182705
262365

III 1212744 61879 855284 768998 672234

’ Rentenfälle: I =  Erwerbsunfähigkeit; II (1) H interbliebenenrente (60% 
von I); II (2) Hinterbliebenenrente (75% von I); III =  Altersruhegeld. 
^Rentenfälle I und II: Die erste Zeile ist auf 1998 (Rentensumme) bzw. 
1981 (abgezinste Rentensummen), die zweite Zeile auf 2010 (Ren
tensumme) bzw. 1997 (abgezinste Rentensumme) bezogen.
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sie dem Einl<ommen der Jahre 1980 bzw. 1996 gegen
überstellt. Das ergibt für die Arbeitnehmertypen A bis F 
bei der Erwerbsunfähigl<eitsrente (!) 42 %, 52 %, 
40 %, 35 %, 36 % und 15 %^®. Bei der Hinterbliebe
nenrente nach der geltenden Regelung (II (1)) lauten 
die entsprechenden Prozentzahlen 25 %, 31 %, 24 %, 
21 %, 22 % und 9 %. Sie verbessern sich um 2 % (F) 
bis 8 % (B), wenn die Hinterbliebenenrente 75 % der 
Erwerbsunfähigkeitsrente ausmachen würde (II (2)). 
Beim Altersruhegeld (III) umfaßt die Rente 55 % ,62  %, 
53 %, 46 %, 49 % und 20 % des zuletzt bezogenen 
Jahresbruttoeinkommens.

Die relativ niedrigen Quoten für die Typen D und E 
sowie die sehr niedrige Quote für F ergeben sich, weil 
der Verdienst dieser Arbeitnehmer teilweise erheblich 
über der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze lag, 
die sowohl der Beitragsberechnung als auch der Ren
tenberechnung zugrunde liegt. Wollen diese Arbeitneh
mertypen ihren Lebensstandard im Versicherungsfalle 
einigermaßen aufrechterhalten, müssen sie rechtzeitig 
für eine zusätzliche Absicherung sorgen.

Die Untersuchung ergibt (nach der geltenden Rege
lung) bestenfalls Renten, die 52 % (Enwerbsunfähig- 
keit), 31 % (Hinterbliebenenschaft) und 62 % (Alter) 
des letzten Bruttoeinkommens ausmachen. In bezug 
auf das Nettoeinkommen sind das beim verheirateten 
Arbeitnehmer ohne Kinder (Steuerklasse 3) 59 %,
35,5 % und 71 Das scheint im Durchschnitt auf ein
wenig günstiges Verhältnis für den Versicherungs
pflichtigen hinzudeuten, ln einem weiteren Analyse
schritt sollen deshalb die auf den gleichen Zeitpunkt be
zogenen Kapitalwerte der Beitrags- und der Renten
zahlungen verglichen werden. Diese Gegenüberstel
lung zeigt durchweg günstige Ergebnisse (vgl. Tab. 3).

Die günstigsten Verhältnisse ergeben sich, wenn 
man beide Zahlungsströme mit 4,5 % auf- bzw. ab

zinst. Sie reichen im Falle der Erwerbsunfähigkeitsren
te (I) und einem Sterbejahr 2010 des Rentenbeziehers 
von 1:4,28 (D) bis zu 1:4,58 (C), bei der Hinterbliebe
nenrente nach II (1) von 1:2,57 (D) bis 1:2,75 (C) und 
nach II (2) von 1:3,21 bis 1:3,44. Selbst wenn man ein 
Sterbejahr von 1998 bei den Rentenbeziehern an
nimmt, macht die Summe der abgezinsten Renten min
destens das knapp 1,5fache der eingezahlten und auf
gezinsten Beiträge aus. Am relativ ungünstigsten ist die 
Relation beim normalen Altersruhegeld (III); sie liegt je 
doch bei allen Typen noch deutlich über 1.

Sogar beim realistischeren Verhältnis von mit 4,5 % 
aufgezinsten Beiträgen zu mit 8 % abgezinsten Renten 
zeigen sich bei den Fällen I und II und einem Sterbejahr 
2010 Relationen von 1:1,58 bis 1:3,01, und bei einem 
Sterbejahr 1998 ergeben sich Relationen von 1:1,10 bis 
1:2,15. Beim Altersruhegeld (III) reichen die Relationen 
von 1:1,10 bis 1:1,19.

Aussagefähigkeit

Die Ergebnisse hängen natürlich von den gewählten 
Zinssätzen ab. Der relativ niedrige Aufzinsungssatz von
4,5 % für die Beiträge ist damit zu begründen, daß sie 
nicht nur als langfristige Kapitalanlage zu begreifen 
sind, sondern daß sie auch dazu dienen, die Risiken der 
Enwerbsunfähigkeit und der Hinterbliebenenschaft ab- 
zudecken^®. Für den fiktiven Fall, daß die ausgewählten 
Arbeitnehmer sicher sind, das Jahr 2010 zu erreichen 
und vor 1997 auch nicht erwerbsunfähig zu werden, 
sind die Versicherungsbeiträge alternativ mit 6 % und

Im Falle des A ltersruhegeldes ist dabei eine gleiche Lohnsteuerquo
te  für 1980 und 1996 unterstellt.

Hinzu kommen noch Rehabilitationsmaßnahmen und zusätzliche 
Leistungen.

In bezug zum jeweiligen Einkommen nach Steuern würden die ent
sprechenden Prozentsätze lauten: 46 % , 59 % , 45 % , 43 % , 43 %, 
22 %.

Tabelle 3
Relation von aufgezinsten Rentenversloherungsbeiträgen und abgezinsten Renten

Arbeit
nehmer

typ '

Renten-
falP

Relation der Kapitalwerte 

4,5%  /  4,5%  4,5 /  6%  4,5 /  8%

Arbeit
nehmer

typ

Renten
fall

Relation der Kapitalwerte 

4,5%  /  4,5%  4,5%  /  6%  4,5 /  8%

A 11(1)
11(2)

III

4,29 (2,50) 
2,58 (1,50) 
3,22 (1,87) 

1,43

3,45 (2,18) 
2,07 (1,31) 
2,59 (1,64) 

1,29

2,65 (1,84) 
1,59 (1,11) 
1,99 (1,38) 

1,12

D

1
11(1)
11(2)

III

4,28 (2,49) 
2,57 (1,49) 
3,21 (1,87) 

1,42

3,44 (2,18) 
2,06 (1,31) 
2,58 (1,63) 

1,27

2,64 (1,84) 
1,58 (1,10) 
1,98 (1,38) 

1,11

B
11(1)
11(2)

III

4,49 (2,61) 
2,70 (1,57) 
3,37 (1,96) 

1,52

3,61 (2,28) 
2,17 (1,37) 
2,71 (1,71) 

1,36

2,77 (1,93) 
1,66 (1,16) 
2,08 (1,45) 

1,19

E

1
11(1)
11(2)

III

4,45 (2,59) 
2,67 (1,55) 
3,34 (1,94) 

1,40

3,58 (2,26) 
2,15 (1,36) 
2,68 (1,70) 

1,26

2,75 (1,91) 
1,65 (1,15) 
2,06 (1,43) 

1,10

C 11(1)
11(2)

III

4,58 (2,67) 
2,75 (1,60) 
3,44 (2,00) 

1,46

3,68 (2,33) 
2,21 (1,40) 
2,76 (1,75) 

1,31

2,83 (1,97) 
1,70 (1,18) 
2,12 (1,48) 

1,15

F
1

11(1)
11(2)

III

4,44 (2,59) 
2,67 (1,55) 
3,33 (1,94) 

1,40

3,57 (2,26) 
2,14 (1,36) 
2,68 (1,69) 

1,26

2,74 (1,91) 
1,64 (1,15) 
2,06 (1,43) 

1,10

’ Vgl. Tabelle 1. 
^Rentenfälle I und I
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: Die Ziffern ohne Klammern beziehen sich auf das Endjahr 2010, die mit Klammern auf das Endjahr 1998.
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8 % aufgezinst worden und mit der Summe der mit 6 % 
bzw. 8 % abgezinsten Renten verglichen worden. Beim 
Altersruhegeld (III) ergibt sich dann für alle Typen, daß 
sich Einzahlungen und Renten ziemlich genau entspre
chen, wenn man ihre mit 6 % gebildeten Kapitalwerte 
miteinander vergleicht. Bezieht man die mit 8 % gebil
deten Kapitalwerte aufeinander, so schneiden die Ver
sicherten schlecht ab: sie erreichen dann nur 59 % bis 
63 % der eingezahlten Beiträge.

Der fiktive Fall widerspricht den Solidaritätsüberle
gungen einer Versicherungsgemeinschaft und soll da
her als atypisch nicht weiter verfolgt werden. Er macht 
allerdings deutlich, daß die oben erläuterten guten Er
gebnisse durch solche Arbeitnehmer möglich werden, 
die die Rentenversicherung nur für kurze Zeit oder gar 
nicht vorzeitig in Anspruch nehmen. Außerdem tragen 
die Versicherungspflichtigen und Rentenbezieher dazu 
bei, die früher als entsprechend der gewählten Modell
annahmen sterben und die ihren zuletzt erworbenen 
Rentenanspruch nicht weitervererben können^®.

Für die Gesamtzahl der Versicherten gilt selbstver
ständlich, daß sie nicht wesentlich mehr erhalten kön
nen, als sie einbezahlt haben, unter der Voraussetzung, 
daß man angemessene Zinssätze, d. h. solche Zinssät
ze benutzt, die der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung 
während der Zeit der Enwerbstätigkeit und während der 
Zeit des Rentenbezugs Rechnung tragen.

Schlußfolgerungen

Die vorgelegten Untersuchungsergebnisse und ihre 
knappe Interpretation legen abschließend einige 
Schlußfolgerungen nahe.

□  Einige Renten sind absolut und in der Relation zu ih
rem jeweils letzten Jahreseinkommen sehr gering. So
weit es überdurchschnittlich gut verdienende Arbeit
nehmer betrifft, ergibt sich das aus der Berechnung der 
Renten an der Beitragsbemessungsgrenze. Diese Ar
beitnehmer müssen sich zusätzlich absichern. Eine 
langfristige Verbesserung der Rentensituation für Ge
ringverdienende kann nur über eine bessere Ausbil
dung und einen damit möglichen höheren Gesamtver
dienst während ihrer aktiven Berufszeit erfolgen. Kurz
fristig wirksam werdende Verbesserungen für die Be
zieher solcher geringen Renten müssen aus dem lau
fenden Sozialprodukt erfolgen. Beides setzt wirtschaft
liches Wachstum voraus^®.

□  Die Relation der Kapitalwerte von Versicherungs
beiträgen und Rentenzahlungen ist recht günstig. Das

bedeutet, daß in der gesetzlichen Rentenversicherung 
sowohl das Solidaritäts- als auch das Äquivalenzprinzip 
erfolgreich zum Ausdruck kommen. Unter Verteilungs
gesichtspunkten ist daraus zu schließen, daß im allge
meinen die Beteiligung der Rentner am Sozialprodukt 
und an seiner Entwicklung als recht gut einzuschätzen 
ist. Damit kommt auch das Prinzip des sozialen Aus
gleichs zum Tragen.

□  Wenn dieses gute Ergebnis, das die Verknüpfung 
von einzelökonomischen Resultaten und gesamtwirt
schaftlicher Entwicklung angibt, mittel- und langfristig 
gehalten werden soll und wenn erwünschte Verbesse
rungen eingeführt werden sollen (Aufstockung der Hin
terbliebenenrenten, Einführung einer Hausfrauenrente, 
Setzung einer Mindestrente etc.^^), dann müssen 
die Zahl der Enwerbstätigen und das wirtschaftliche 
Wachstum wieder ein höheres Niveau als gegenwärtig 
erreichen.

□  Der Vonwurf, daß die Rentenversicherung zuviel for
dere und im Rentenfall zuwenig leiste, ist vordergründig 
und subjektiv, objektiv läßt er sich nicht begründen. Bei 
den anderen Teilen der gesetzlichen Sozialversiche
rung, der Krankenversicherung und der Arbeitslosen
versicherung, ist ein durchweg positives Urteil vielleicht 
nicht zu fällen, weil es dort (im Zusammenhang mit an
deren Regelungen wie z. B. der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfalle oder der Steuerfreiheit von Arbeitslo
sengeld) Möglichkeiten gibt, vermehrt Leistungen in 
Anspruch zu nehmen, die von der Mehrheit der 
Zwangsversicherten finanziert werden müssen^^. Die 
positiven Ergebnisse bei der Rentenversicherung lie
ßen sich stabilisieren, wenn man ihr künftig zumindest 
keine weiteren sachfremden Leistungen aufbürdet^®; 
solche Leistungen wären aus dem Steueraufkommen 
zu finanzieren.

□  Das zum Teil schlechte ,,Image“ , in das die Renten
versicherung gelegentlich geraten ist, ist vermutlich ei
ne Folge (polemischer) Wahlkampfauseinanderset
zungen und des geringer gewordenen Wachstums. 
Pointiert zusammengefaßt: Ihr täte etwas ,,Public Rela
tions“ gut, denn sie ist erheblich besser als ihr Ruf. 
Grundvoraussetzung einer guten Rentenpolitik ist je 
doch eine gute Wirtschaftspolitik.

Dies im Unterscliied zu privaten Lebensiopita lversicherungen, bei 
denen im Todesfall aucfi N iefitverwandte begünstigt werden l<önnen.

“  Eventuell bietet sicfi h ier für die Hinterbliebenen auch die zusätzliche 
Sicherung durch eine reine Sterbeversicherung mit geringeren Prämien 
als bei der Lebenskapitalversicherung an.

Vgl. dazu z. B. Deutsches Institut für W irtschaftsforschung, W ochen
berichte 14 (5. April 1979), 40/41 (11. Oktober 1979) und 20 (14. Mai 
1980).

Vgl. dazu W alter B o g s u. a.; Soziale Sicherung in der Bundesre
publik Deutschland, Bericht der Sozialenquete-Kom m ission, Stuttgart, 
Berlin, Köln, IMainz o. J. (1966), S. 217 ff.

Vgl. dazu Heinz L a m p o r t ,  a. a. O. ,  8.  13.
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